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Weiterer Erlass von Gebühren und Entgelten wegen Coronavirus 

 

I.   Beschlussantrag 

1. Die Gebühren und Entgelte in den Kindergärten und Schulen werden für jeden Monat der 

vollen Schließung erlassen. Der Erlass erfolgt aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung 

immer um einen Monat zeitversetzt. 

2. Die Gebühren und Entgelte im Rahmen der Notfallbetreuung bleiben unverändert (Druck-

sache Nr. 2020/138). 

3. Die Gebühren für die Sondernutzungen im Bereich des Einzelhandels und der Gastronomie 

werden für das Jahr 2021 komplett ausgesetzt. 

 

 

II.  Begründung 

1. Ausgangslage 

Bund und Land haben die Kommunen weiterhin dazu aufgerufen, hinsichtlich der Festset-

zung von Gebühren und Entgelten in Anbetracht der Krisensituation nach Möglichkeit groß-

zügig umzugehen. Das gilt unverändert auch für das Jahr 2021, obwohl hier bislang noch 

keine Rettungsschirme von Bund und Land in Sicht sind. Gleichwohl wurde mit den Ent-

scheidungen im Jahr 2020 auch eine Erwartungshaltung gegenüber den Eltern produziert, 

die es nun zu erfüllen gilt. 

 

Dasselbe gilt auch für die Sondernutzungsgebühren im Bereich Einzelhandel und Gastro-

nomie. Auch dieser Bereich war im Jahr 2020 von den Schließungen besonders betroffen 

und wurde daher von den Sondernutzungsgebühren befreit. Dieser Bereich ist auch im Jahr 

2021 weiterhin in besonderem Ausmaß von den Schließungen als Folge der Pandemie be-

troffen. Daher sollten auch hier auf die Gebühren im Jahr 2021 verzichtet werden. 

 

2. Stellungnahme der Verwaltung 
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Da Schulen und Kindergärten seit 16.12.2020 geschlossen sind, sollten in Fortführung der 

bisherigen Verwaltungspraxis die Gebühren ab dem Folgemonat, also Januar 2021, ausge-

setzt werden. Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung würden wir die Aussetzung um 

einen Monat und somit auf Februar verschieben. Sollte die Einrichtungen auch im Februar 

noch geschlossen sein, würden wir die Gebühren und Entgelte für den März aussetzen. Die 

nachträgliche Aussetzung erspart der Verwaltung die zusätzliche Rücküberweisung be-

reits bezahlter oder abgebuchter Gebühren und Entgelte. Dieses Verfahren hatten wir be-

reits im Jahr 2020 so zur Anwendung gebracht. 

 

Für die Notfallbetreuung sollen entsprechend der Entscheidung des Gemeinderates vom 

25.05.2020 (Drucksache Nr. 2020/138) während des gesamten Zeitraums der von der Landes-

regierung festgelegten Schließung die normalen Gebühren und Entgelte festgesetzt werden. 

 

In analoger Vorgehensweise zum Jahr 2020 schlagen wir auch für das Jahr 2021 den voll-

ständen Erlass von Sondernutzungsgebühren für den Bereich Gastronomie und Einzelhandel 

vor. 

 

3. Finanzielle Auswirkungen 

Mit dieser Entscheidung verbunden sind Ertragsausfälle in nachstehender Größenordnung. 

Art der Erträge ca. Fälle Betrag gerundet 

Kindergartengebühren Stadt 380 45.000 € 

Kindergartengebühren Freie Träger 785 90.000 € 

Hortgebühren 140 20.000 € 

Entgelt FNB und VG 760 25.000 € 

Krippengebühren Freie Träger 50 30.000 € 

Summe Ausfall Erträge 2021 pro Monat  210.000 € 

   

Sondernutzungsgebühren für Gastronomie 45 20.000 € 

Sondernutzungsgebühren für Handel 115 20.000 € 

Summe Ausfall Erträge 2021 pro Jahr  40.000 € 

 

Die Essenverpflegung an Kindertagesstätten und Schulen erfolgt als Spitzabrechnung über 

Mensa-Max und verursacht daher keinen weiteren Aufwand für die Erstattung. Allerdings 

ist davon auszugehen, dass die Betreiber der Mensen bzw. Lieferanten der Essen den 

Mehraufwand für den Wegfall der Essen vergütet bekommen wollen, wie das im Jahr 2020 

ebenfalls bereits erfolgt ist. Abhängig ist dies jedoch von der Dauer der Schließung. Eine 

Einschätzung des zusätzlichen Aufwands ist daher derzeit nicht möglich. Hinzu kommen 

ebenfalls noch zusätzliche Kosten für die Mitarbeiter für die Ausstattung mit den entspre-

chenden FFP2-Masken. 

 

Soweit die Erträge im Ergebnishaushalt im Jahr 2021 nicht deutlich einbrechen, führen die 

dargelegten Erlässe nicht zu erheblichen Verschiebungen im städtischen Haushalt und er-

fordern somit auch keinen Nachtragsplan. Die Finanzierung ist über die Deckungsreserve 

gewährleistet. 

 

4. Dauer 

Es wird unterstellt, dass die öffentlichen Einrichtungen insbesondere Schulen und Kinder-

gärten ab März wieder zu einer Art Normalbetrieb zurückkehren. Damit wäre der Ausfall an 

Gebühren und Entgelten zunächst für zwei Monate begrenzt. Für den Fall, dass über den 

derzeit bekannten Korridor hinaus die Einrichtungen weiter geschlossen bleiben, ist erneut 

darüber zu entscheiden.  
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